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Zusammentreffen von RV-Rente und Leistungen aus der UV - Urteil      
des LSG Nordrhein-Westfalen vom 15.02.1995 - L 8 An 134/94 
 
Zusammentreffen von RV-Rente und Leistungen aus der                  
Unfallversicherung (§§ 93 Abs. 2 Nr. 2 a, 266, 311 Abs. 2, 312 SGB   
VI);                                                                 
hier: Nicht rechtskräftiges Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom   
      15.02.1995 - L 8 An 134/94 - (Vom Ausgang des                  
      Revisionsverfahrens - 4 RA 118/95 - wird berichtet.)           
Das LSG Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 15.02.1995            
- L 8 An 134/94 - folgendes entschieden:                             
Orientierungssatz:                                                   
Zur Frage, ob mit den §§ 93 und 266 SGB VI ab dem 1.1.1992 für       
alle Unfallrentner ein Freibetrag in Höhe der Grundrente nach dem    
BVG eingeführt worden ist, daß also auch für sogenannte "Altfälle"   
bei der Berechnung des Zahlbetrags der Regelaltersrente bei          
gleichzeitigem Anspruch auf Verletztenrente § 266 SGB VI             
anzuwenden ist?                                                      
 

 

 


